
4. Fachforum Diversifizierung am 17. Mai 2010

Wie zielsicher ist die Förderung?
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Grundlagen der Förderung

VERORDNUNG (EG) Nr. 1698/2005 DES RATES vom 20. September 
2005über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) (ABl. L 277 vom 21.10.2005, S. 1)

Erwägungsgründe Nr. 46

Der Wandel der ländlichen Gebiete bedarf einer Begleitung in Form von Hilfe zur 
Diversifizierung landwirtschaftlicher hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten 
und beim Ausbau nichtlandwirtschaftlicher Wirtschaftszweige, bei
beschäftigungsfördernden Maßnahmen, bei der Verbesserung von 
Dienstleistungen für die Grundversorgung, wie beispielsweise des Zugangs zur 
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) vor Ort, und bei sonstigen 
Investitionen zur Steigerung der Attraktivität der ländlichen Gebiete, damit der 
Tendenz des wirtschaftlichen und sozialen Niedergangs und der Entvölkerung 
des ländlichen Raums entgegengewirkt wird. Dabei sind auch Bemühungen um 
eine Stärkung des Humanpotenzials erforderlich.
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Grundlagen der Förderung

VERORDNUNG (EG) Nr. 1698/2005 DES RATES vom 20. September 2005über die Förderung der 
Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (ABl. L 277 vom 21.10.2005, S. 1)

❙ABSCHNITT 3

❙S c hwe r p u n k t 3

❙L e b e n s q u a l i t ä t  i m  l ä n d l i c h e n Raum u n d

❙D i v e r s i f i z i e r u n g  d e r  l ä n d l i c h e n  Wi r t s c h a f t

Artikel 52

a) Maßnahmen zur Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft, einschließlich der

i) Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten,

ii) Unterstützung der Gründung und Entwicklung von Kleinstunternehmen zur Förderung des 
Unternehmergeistes und Stärkung des Wirtschaftsgefüges,

iii) Förderung des Fremdenverkehrs;
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Grundlagen der Förderung

VERORDNUNG (EG) Nr. 1698/2005 DES RATES vom 20. September 2005über die 
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (ABl. L 277 
vom 21.10.2005, S. 1)

b) Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum:

i) Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und 
Bevölkerung,

ii) Dorferneuerung und -entwicklung,

iii) Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes;

c) Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen für die Wirtschaftsakteure in den unter den 
Schwerpunkt 3 fallenden Bereichen;

d) Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung im Hinblick auf die 
Ausarbeitung und Umsetzung einer lokalen Entwicklungsstrategie.
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Förderung Diversifizierung warum?

EPLR Sachsen 2007 bis 2013

Der Diversifizierung wird sowohl im Hinblick auf die Diversifizierung der 

Wirtschaft im ländlichen Raum insgesamt als auch hinsichtlich ihres Beitrages zur 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft große Bedeutung 

beigemessen. Zum einen betrifft das eine alternative Ausrichtung der bisherigen 

Nahrungsmittelproduktion insbesondere in Richtung des Non-Food-Sektors. Zum 

anderen gilt es nach Wegen zur Erwirtschaftung zusätzlicher betrieblicher 

Einkommen zu suchen, indem das bisherige Produktionsprofil ergänzt wird oder 

indem Wertschöpfungsmöglichkeiten außerhalb der agrarischen Erzeugung 

gefunden werden. Daraus ergeben sich auch Möglichkeiten zu Initiierung 

regionaler Wirtschaftskreisläufe. 
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Umsetzung in Sachsen

Ländliche

Entwicklung

2007 – 2013

« LEADER » SP 4 (46 M€)

SP 1 

Wettbe-

werbs-

fähigkeit

(200 M€)

SP 2

Umwelt und

Landmanage-

ment

(306 M€)

SP 3

Lebens-

qualität

(359 M€)

Einheitliche Programmierung, Finanzierung, Monitoring, Kontrolle

Ein Fond zur ländlichen Entwicklung.  926,8 M€
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Umsetzung in Sachsen

50% (75% in den 

Konvergenzregionen*) 

39 %

• Dorferneuerung 

• Diversifizierung hin zu 
Nichtlandwirtschaftlichen 

Tätigkeiten

• Förderung der Gründung 

von Kleinstunternehmen

• Förderung des 

Fremdenverkehrs

Schwerpunkt 3

Lebensqualität

55% (80% in den 

Konvergenzregionen*) 

55% (80% in den 

Konvergenzregionen*) 

50% (75% in den 

Konvergenzregionen*) 

EU-

Kofi-

anteil

5 %34 %22 %Mittel-

umfang

Jedes Programm muss

den LEADER-Ansatz

umfassen, in dessen

Rahmen lokale

Entwicklungsstrategien

von lokalen

Aktionsgruppen

durchgeführt werden. 

• Ausgleichszulagen

• Zahlungen im Rahmen 
von NATURA 2000 u. 

WRRL

• Tierschutzmaßnahmen

• Forstmaßnahmen

• Agrarumweltmaßnahmen

• (müssen angeboten werden;

• über dem Niveau der Cross

• Compliance Forderungen) 

• Investitionen in die 

Land- u. Forstwirtschaft

• Ausbau und 
Verbesserung der 

erforderlichen 

Infrastruktur für die 

Land- u. Forstwirtschaft

• Programme zur 
Förderung der 

Lebensmittelqualität

• Niederlassung von 

Junglandwirten

Inhalt

Schwerp.  4 

LEADER

Schwerpunkt 2

Umwelt 
Landmanagement

Schwerpunkt 1

Wettbewerbsfähigkeit
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Umsetzung im Rahmen der RL LuE/A

8. Investitionen für Verarbeitung und Vermarktung von Waren Anh. 1 EG-Vertrag
Zuschuss: max. 30 %

9. Inv. zur Erzeugung und Nutzung regenerativer Energien 
(Energieträger    müssen überwiegend im eigenen Unternehmen erzeugt werden, 
oder erzeugte Energie muss überwiegend im eigenen Unternehmen genutzt 
werden)

- Biogasanlagen nur in Futterbau, Veredlungs- und Verbundbetrieben
- Wärmenutzungskonzept (Nachweis, dass mindestens 75 % der   
erzeugten  Energie genutzt wird)
Zuschuss Biogasanlagen: max. 15 %
Zuschuss andere Anlagen max. 30 % (inkl. Wärmeleitungen)
Pilot- und Demonstrationsvorhaben max. 40 %

10. Investitionen zur Schaffung zusätzlicher nichtlandwirtschaftlicher Einkommen 
(Diversifizierung) mit Ausnahme des Landtourismus
Zuschuss: max. 30 %
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Umsetzung im Rahmen der RL LuE/2007

� erhöhte Diversifizierungsförderung 30% + 10 % Zuschuss bei 
Ausstieg aus Milchproduktion

� erhöhte Förderung nur bei Ausstieg aus Milchprod. ab 15.07.09

� Nachweis zum Zeitpunkt VN, dass Unternehmen einzelbetr. Quote 
für Lieferungen (Molkereiquote) und/oder für Direktverkäufe 
abgegeben hat (Landestelle und zuständiges Hauptzollamt),,
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Förderung Diversifizierung Vergangenheit 

bis 2006
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Förderung Diversifizierung Vergangenheit 
bis 2006
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� Bewilligungen im KJ 2009 01.01.09 - 31.12.09 (2007-‘09): 

118 (322) bewilligte Anträge mit 295 (732) Maßnahmen

86,9 (241) Mio. Euro Gesamtinvest.-volumen

75,3 (201) Mio. Euro ff. Invest.- Volumen

32,2 (81,5) Mio. Euro Zuschussvolumen

� Für den Bereich Diversifizierung:

� Verarbeitung/ Vermarktung  20 Projekte 480 TEUR

� Regenerative Energien 20 Projekte 2,3 Mio. EUR

� Diversifizierung 17 Projekte 690 TEUR

Förderung Diversifizierung Gegenwart ab 

2007
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Förderung Diversifizierung Zukunft bis 

2013


